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Index

10/01 Bundes-Verfassungsgesetz (B-VG)

32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Norm

B-VG Art7 Abs1;

EStG 1972 §16 Abs1 Z9;

EStG 1972 §26 Z7;

EStG 1972 §68 Abs2;

EStG 1988 §16 Abs1 Z9;

EStG 1988 §26 Z4;

EStG 1988 §68 Abs5;

Hinweis auf Stammrechtssatz

GRS wie VwGH E 1996/11/20 96/15/0097 3

Stammrechtssatz

Bedenken betre=end den Verstoß gegen den Gleichheitssatz durch die Regelung der Übernahme lohngestaltender

Vorschriften in § 26 Z 4 EStG 1988 müßten in der Tat als begründet angesehen werden, wenn diese Vorschrift

dahingehend zu verstehen wäre, daß lohngestaltende Vorschriften uneingeschränkt Fiktionen aufstellen könnten. Der

VwGH vertritt daher die Au=assung, der Bestimmung des § 26 Z 4 EStG 1988 kann in verfassungskonformer Auslegung

nur die Bedeutung beigemessen werden, daß lohngestaltende Vorschriften - für steuerliche Zwecke - eine Dienstreise

nicht anders festlegen können als durch das Abstellen auf das Verlassen des tatsächlichen Dienstortes, daß sie aber

einzelne Merkmale des in § 26 Z 4 EStG 1988 festgelegten Dienstreisebegri=es, so etwa das Erfordernis des

Arbeitgeberauftrages, modifizieren können.
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